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Vorlage Nr. 450/12 
 
 

Betreff: 
 

Umbesetzung im Beirat für die LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 11.12.2012 Berichterstattung

durch: 
Frau Dr. Kordfelder 
Herrn Linke 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
01 Politische Gremien 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

Fehlanzeige 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 450/12 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
Der Rat der Stadt Rheine schlägt dem Gesundheits- und Krankenhausausschuss 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vor, Herrn Siegfried Drescher, Im 
Spiekerskamp 3, 48432 Rheine, anstelle von Herrn Pfarrer Ingo Göldner als Ver-
treter der evangelischen Kirche in den Beirat der Maßregelvollzugsklinik Rheine 
zu berufen. 
 
 
Begründung: 
  
Der Rat der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 2. Februar 2010 (Vorl. 
047/10) dem Gesundheits- und Krankenhausausschuss des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe (LWL) Mitglieder für den Beirat der Maßregelvollzugsklinik 
Rheine vorgeschlagen, u. a. Herrn Pfarrer Ingo Göldner als Vertreter der evange-
lischen Kirche. 
 
Herr Pfarrer Göldner hat mit Schreiben vom 26. März 2012 gegenüber dem Land-
schaftsverband seinen Verzicht auf seine Mitgliedschaft im Beirat erklärt und 
gleichzeitig Herrn Siegfried Drescher als seinen Nachfolger vorgeschlagen. 
 
Die Berufung der Beiratsmitglieder erfolgt gem. § 3 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
durch Beschluss des Gesundheits- und Krankenhausausschusses des LWL. Für 
höchstens die Hälfte der Mitglieder hat der Rat der Stadt ein Vorschlagsrecht. 
Nach § 3 Abs. 2 der Geschäftsordnung erfolgt die Berufung für 5 Jahre bzw. zeit-
gleich für die Kommunalwahlperiode. 
 
 


